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Die Antigen-Selbsttestung wird von der Schülerin oder dem Schüler 

durchgeführt. Das Ergebnis soll schulintern vertraulich behandelt werden. 

Die Schülerin oder der Schüler kann am Unterricht teilnehmen. 

Trotzdem sind die Hygieneregeln zu beachten! 

 
Informationsabfolge: Die Schülerin / der Schüler => die begleitende Lehrkraft => 

Schulleitung => zuständiges Gesundheitsamt 

Die Schülerin oder der Schüler kann nicht weiter am Unterricht teilnehmen. Die 
Eltern werden umgehend kontaktiert und holen die Schülerin oder den Schüler ab. 
Bis zur Abholung wartet die Schülerin bzw. der Schüler in einem separaten Raum 

und wird pädagogisch sensibel begleitet. Eine volljährige Schülerin oder ein 
volljähriger Schüler begibt sich auf direktem Weg nach Hause. 

Die Klasse wird bei Bedarf ebenfalls altersangemessen begleitet. 

Ein kostenfreier PCR-Test ist zwingend erforderlich und durch die Eltern bzw. die 
volljährige Schülerin/den volljährigen Schüler zu veranlassen. Die Terminvergabe 
erfolgt über die Hausarztpraxis oder Bürgertelefon 06431 296-9666. Bis zum PCR- 
Testergebnis über das muss die Schülerin oder der Schüler sich in Quarantäne 

begeben. 

Negatives PCR-Testergebnis 

Die Schülerin oder der Schüler ist automatisch aus der Quarantäne entlassen. 
Die Eltern bzw. die volljährige Schülerin/der volljährige Schüler informieren die 

Schule vor dem nächsten Schulbesuchstag. 

Positives PCR-Testergebnis 

Die Schülerin oder der Schüler verbleibt in Quarantäne. Das zuständige 
Gesundheitsamt veranlasst weitere Schritte. 

 
Negatives Testergebnis im Rahmen der Antigen-Selbsttestung 

Positives Testergebnis im Rahmen der Antigen-Selbsttestung 

Ein positives Testergebnis ist nicht als positiver Befund einer Covid-19-Erkrankung zu 
werten, ist jedoch als Verdachtsfall einzustufen. 

Für Angehörige des gleichen Haushalts gilt:  
Bei positivem Selbsttest des Schülers oder der Schülerin sollen sie Kontakte nach außen auf ein Mindestmaß beschränken. Eine 
Quarantänepflicht gilt für sie jedoch nur dann, wenn beim Schüler/ bei der Schülerin auch ein positiver PCR-Test vorliegt.  
 

Dieses Diagramm für die Adolf-Reichwein-Schule Limburg stellt eine modifizierte Version des Ablaufdiagramms des Hessischen Kultusministeriums vom 30.03.21 dar. 
Bei Rückfragen stehen auch wir Ihnen zur Verfügung: Schulleitung und Team Schule&Gesundheit der ARS Limburg. Tel: 06431 946030   und E-Mail: info@ars-limburg.de 

 
 
 

Name des Schülers/der Schülerin:    ___________________________________ 
 
Mitteilung über einen positiven  Befund bei der Selbsttestung am____________ 

 


